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Die Erfolgseinheit, eine verkappte Form der Idealkonkurrenz 

Das Problem der Erfolgsidentität bei 

Tatmehrheit i.S. der h.L. 

 

 

Das griechische wie das deutsche Strafrecht unterscheidet bei den Vorschriften über 

die Strafzumessung zwischen dem Fall, daß der Täter mehrere Straftatbestände durch 

verschiedene Taten und dem, daß er sie durch ein und dieselbe Tat verwirklicht. Im 

letzteren Fall erfolgt eine einheitliche Strafzumessung aus dem Strafrahmen des 

schwersten der verwirklichten Delikte, im ersteren werden für die einzelnen Straftaten 

Einsatzstrafen gebildet und zu einer Gesamtstrafe zusammengefaßt. In der jüngeren 

deutschen Gesetzgebungsgeschichte hat es immer wieder Anläufe gegeben, diese Un-

terscheidung zugunsten einer sog. Einheitsstrafe preiszugeben, die einheitlich für alle 

Tatbestandsverwirklichungen verhängt werden sollte, die in einem Strafprozeß abgeur-

teilt werden.
1
 Bisher sind diese Anläufe gescheitert. Man kann für die Einheitsstrafe 

sicherlich manches vorbringen, insbesondere wenn man für ein Täter-, statt für ein tat-

orientiertes Strafrecht plädiert, man mag auch für sie ins Feld führen, daß sie für die 

strafrichterliche Praxis bei weitem bequemer ist und daß in manchen Fällen, etwa bei 

Serienstraftaten die Zusammenziehung zahlreicher festgesetzter Einzelstrafen zu einer 

nur geringfügig erhöhten Gesamtstrafe etwas befremdlich wirkt. Man sollte aber nicht 

für die Einheitsstrafe ins Feld führen, daß eine plausible Unterscheidung zwischen der 

Verwirklichung mehrerer Tatbestände durch eine Tat und durch mehrere Taten nicht 

möglich sei, denn das wäre die Bankrotterklärung des Tatschuldprinzips.
2
 Selbst wenn 

wir die Einheitsstrafe eingeführt hätten, würde das Tatschuldprinzip den Richter ver-

pflichten, sich Rechenschaft darüber abzulegen, ob mehrere Verbrechen vorliegen oder 

nur eines. 

 

„Verbrechen ist Handlung, es gehört nicht nur zu ihm eine Handlung“. Dieser Satz von 

Mezger
3
 beherrscht nach wie vor die Unterscheidung zwischen Tateinheit und Tat-

mehrheit, also den Begriff des einzelnen Verbrechens, wie er in der deutschen Straf-

rechtswissenschaft gebildet und in der Praxis angewandt wird. Dabei versteht man un-
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ter einer Handlung nichts anderes, als die Bewegung eines Körperteils des Täters. 

Auch Autoren, die sonst nicht verdächtig sind, einen unkritischen Naturalismus zu 

propagieren, bestehen mit Nachdruck darauf, daß Gleichzeitigkeit mehrerer Straftaten 

gegeben ist, wenn der Täter bei der einen seine Hand, bei der anderen den Fuß oder die 

andere Hand oder die Zunge bewegt hat.
4
 Aber wenn man schon der Bildung des Be-

griffs der einzelnen Straftat einen derart äußerlichen Handlungsbegriff zugrunde legen 

will, so wäre es angemessener, von der Einheit der Zeit auszugehen, statt von der Be-

zeichnung von Körperteilen. Was gleichzeitig geschieht, wird vom Handelnden in ge-

wissem Maße als Einheit erlebt und auch verarbeitet. Es ist selten, daß ein und dieselbe 

Person gleichzeitig zwei Dinge tut, die abgesehen von dieser Gleichzeitigkeit nichts 

miteinander zu tun haben. Wir gehen also, insoweit einem Vorschlag folgend, den 

schon Beling gemacht hat
5
, von einem zugegebenermaßen auch noch recht äußerlichen 

Begriff der Handlung aus, indem wir das als eine Handlung ansehen, was der Täter in 

einem bestimmten Zeitraum seines Lebens tut und läßt. 

 

Ausgehend von dem Satz „Verbrechen ist Handlung“ macht die in Deutschland herr-

schende Lehre die Idealkonkurrenz ausschließlich von der Identität der Handlung ab-

hängig. Die Handlungsidentität ist notwendige, aber auch hinreichende Voraussetzung 

für die einheitliche Bemessung der Strafe nach § 52 StGB
6
. Alle anderen Merkmale 

des Verbrechens, insbesondere die Herbeiführung eines Erfolges und der Vorsatz zur 

Herbeiführung eines Erfolges erscheinen in diesem Straftatbegriff lediglich als Eigen-

schaften der Handlung
7
. Wenn das richtig wäre, so müßte man konsequenterweise 

mehrere tatbestandsmäßige Handlungen, die ein und denselben Erfolg herbeiführen 

oder sichern, unabhängig voneinander bestrafen. Insbesondere wäre dies keine Dop-

pelverwertung von Verbrechensmerkmalen, denn der Erfolg selbst ist ja kein Verbre-

chensmerkmal, sondern nur die Eigenschaften verschiedener Handlungen, kausal für 

diesen Erfolg zu sein, und das sind offensichtlich verschiedene Eigenschaften. Das 

wird aber allgemein  abgelehnt, damit ist der Satz „Verbrechen ist Handlung, es gehört 

nicht nur zu ihm eine Handlung“ widerlegt. Zum Verbrechen gehört mindestens auch 

ein Erfolg oder ein Erfolgsvorsatz als selbständiges Element. Dem kann aber die Lehre 

von der Idealkonkurrenz nicht Rechnung tragen, solange sie auf dem Satz besteht, daß 
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Verbrechen nichts weiter als eine Handlung, verstanden als Körperbewegung, ist und 

demgemäß die Identität oder Teilidentität von Körperbewegungen hinreichende aber 

auch notwendige Bedingung der Idealkonkurrenz ist. Deshalb kann die in Deutschland 

herrschende Konkurrenzlehre dem Phänomen der Erfolgseinheit nur unter Inkaufnah-

me von Widersprüchen und Etikettenschwindel im Endergebnis der Strafzumessung 

gerecht werden. 

 

Hat der Täter durch zwei verschiedene  Körperbewegungen in zeitlichem Abstand ei-

nen einzigen strafrechtlich relevanten Erfolg herbeigeführt  oder gesichert, so müßte 

die h. L. die Regeln der Realkonkurrenz anwenden, also wegen Handlungsmehrheit 

zwei Einsatzstrafen nach zwei verschiedenen  Tatbeständen verhängen. In diesen bei-

den Tatbeständen erscheint aber ein und  derselbe Erfolg als strafbegründendes oder 

doch strafschärfendes Unrechtselement. Er müßte notwendig bei der Bestimmung des 

Strafrahmens wie der Strafe doppelt zu Buche schlagen. 

 

So würde z.B. der Täter, der einen Eigentumsverlust auf deliktische Weise, beispiels-

weise durch einen Diebstahl oder Raub, herbeigeführt und dann auf deliktische Weise, 

beispielsweise durch einen Sicherungsbetrug oder eine Beschädigung der zugeeigneten 

Sache, abgesichert hat, zweimal wegen des gleichen Eigentumsverlustes bestraft. 

 

Der Haupttäter, der einige Zeit vor Tatbeginn einen Mittäter angeworben hat, müßte 

für den gleichen Taterfolg zweimal bestraft werden, einmal als Anstifter ein zweites 

Mal als Täter. Wer erst das Papier oder die Druckplatten herstellt, mit denen er einige 

Zeit später Falschgeld druckt, und dieses schließlich in Verkehr bringt müßte für den 

so vorbereiteten und ins Werk gesetzten Währungsschaden und seine darauf gerichtete 

Absicht dreimal büßen, nach § 149, nach § 146 Abs.1 1. Alt. und 3. Alt.. 

 

 

Die Erfolgseinheit als Gesetzeskonkurrenz 
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Um dies zu verhindern wurde eine besondere Form der Gesetzeskonkurrenz entwi-

ckelt, die straflose Vor- bzw. Nachttat.  Nach dieser Lehre soll die Vorbereitungstat 

oder die Sicherungstat durch die Ahndung der sogenannten Haupttat miterfaßt  sein. 

Deshalb verbiete sich eine weitere Bestrafung als selbständiges Delikt
8
. Aber da die 

Sicherungstat mit der Erlangungstat nicht in Handlungseinheit steht, kann sie nach den 

Grundsätzen der h.L. gar nicht bei der Strafbemessung der Erlangungstat mitberück-

sichtigt werden, also auch nicht mitbestraft sein. Es läßt sich aber auch nicht begrün-

den, daß das Sicherungsdelikt gänzlich straflos bleibt. Hätte der Täter es gleichzeitig 

mit dem Erlangungsdelikt begangen, so wäre es nach den Regeln der Idealkonkurrenz 

strafschärfend mitzuberücksichtigen. Daß der Täter einen bestimmten rechtswidrigen 

Erfolg auf strafbare Weise erreicht hat, ist kein Freibrief, ihn auch noch auf strafbare 

Weise zu sichern
9
. 

 

Außerdem verstößt die Annahme von Gesetzeskonkurrenz bei mehreren zeitlich nicht 

zusammenhängenden Körperbewegungen genauso gegen den Satz der h. L. „ Verbre-

chen ist Handlung (Körperbewegung)“ wie es die Annahme von Idealkonkurrenz täte. 

Denn das Postulat, daß eine der Tabestandsverwirklichungen von der anderen völlig 

verdrängt werden soll, vermag nicht nachträglich etwas daran zu ändern, daß zwei ver-

schiedene Handlungen im Sinne der h. L. und damit zwei Verbrechen vorliegen.  Zwi-

schen verschiedenen Verbrechen kann Gesetzeseinheit ebensowenig bestehen wie Tat-

einheit.  Denn entgegen einer weitverbreiteten Vorstellung hängt die Gesetzeskonkur-

renz zweier Tatbestände nicht nur von ihrem begrifflichen Verhältnis ab. Es müssen 

auch die Individuen identisch sein, die die Tatbestände erfüllen, also das Subjekt das 

Objekt, die Handlung und der Erfolg
10

. Niemand käme auf die Idee, den Grundsatz 

vom Vorrang der lex specialis anzuwenden, wenn der Täter erst eine Sache wegge-

nommen und dann ein paar Tage später eine andere geraubt hat. Es ist also in sich wi-

dersprüchlich, wenn die h.L. in Fällen der straflosen Vortat bzw. Nachtat die Lösung in 

der Annahme einer Gesetzeskonkurrenz bei Handlungsmehrheit sieht
11

.  

 

 

Ein falsches Ideal der Idealkonkurrenz und seine Folgen 
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Aber auch bei Verzicht auf die zeitliche Kontinuität der Tat wäre die h.L. wohl nicht 

bereit, die Erfolgseinheit wie die Handlungseinheit als Idealkonkurrenz zu behandeln. 

Denn der strafbare Erfolg ist seinem Begriff nach bereits ein negativ bewerterter Sach-

verhalt, eine Verletzung, ein Schaden, kurz ein Unrechtselement. Die Handlung i.S. 

der h.L. von der Idealkonkurrenz ist aber als Körperteilbewegung oder auch als Zeitab-

schnitt ganz äußerlich und wertfrei bestimmt. Alles was Tatbestandsverwirklichungen, 

die in Handlungseinheit stehen, miteinander gemeinsam haben müssen, ist diese äußer-

liche Beziehung der Zeitgleichheit oder Körperbewegungsgleichheit. Als Prototyp der 

Idealkonkurrenz gilt nun der Fall, daß die in Tateinheit zusammentreffenden Tatbe-

standsverwirklichungen ihrem Unrechts- und Schuldgehalt nach nichts miteinander 

gemeinsam haben. Haben sie wesentliche Unrechtselemente gemeinsam, so regt sich 

das Bedürfnis, dies noch auf eine andere Weise auszudrücken, als durch Annahme von 

Idealkonkurrenz. Dafür bleibt dann nur noch die Gesetzeskonkurrenz übrig. 

 

Das einfachste Beispiel dafür ist das Zusammentreffen mehrerer Qualifikationen eines 

Grundtatbestandes in einer Handlung. Hierher gehört auch der Fall, daß bei einem Ver-

such der Qualifikation nur der Grundtatbestand vollendet wird, beispielsweise die 

Wegnahme beim Raubversuch, eine einfache Nötigung der versuchten sexuellen Nöti-

gung oder auch eine Körperverletzung beim Tötungsversuch. Ein weiteres Beispiel ist 

das Zusammentreffen eines abstrakten oder konkreten Gefährdungsdelikts mit der Rea-

lisierung der Gefahr in einer Verletzung. In all diesen Fällen deckt sich der Unrechts-

gehalt der zusammentreffenden Delikte teilweise, aber keines enthält den Unrechts-

gehalt des anderen vollständig, wie im Falle der Spezialität. Trotzdem lehnt die Recht-

sprechung
12

 und teilweise auch die Lehre
13

 hier die Anwendung der Regeln der Ideal-

konkurrenz ab und führt unter der Bezeichnung der Subsidiarität oder der Konsumtion 

eine besondere Form der Gesetzeskonkurrenz ein. 

 

Dabei stellt § 52 für den Fall der teilweisen Identität des Unrechtsgehalts zeitlich zu-

sammentreffender Tatbestandsverwirklichungen genau die richtige Regelung zur Ver-

fügung.
 14

 Es wird nur eine Strafe zugemessen, was eine Doppelverwertung der in bei-
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den Tatbestandsverwirklichungen enthaltenen Unrechtselemente verhindert. Die 

Höchststrafe des strengsten verwirklichten Delikts ist dabei maßgeblich und die Min-

deststrafe keines der anderen Delikte darf unterschritten werden. So wird verhindert, 

daß dem Täter ein Vorteil daraus erwächst, daß er außer dem mit einer geringeren 

Höchststrafe aber höheren Mindeststrafe  bedrohten Gesetz auch noch ein mit einer 

strengeren Höchststrafe aber geringeren Mindeststrafe bedrohtes verwirklicht hat. 

 

Diese Regelung ist auch flexibel genug, um sich jedem möglichen Deckungsgrad der 

Unrechtselemente anzupassen. Je weniger Unrechtselemente die in Handlungseinheit 

zusammentreffende Tatbestandsverwirklichungen gemeinsam haben, desto stärker 

werden sich die im Strafrahmen zurücktretenden Tatbestände bei der Strafzumessung 

als Erschwerunggründe auswirken, je mehr Gemeinsamkeiten im Unrechtsgehalt vor-

liegen, desto geringer wird der Einfluß der zurücktretenden Tatbestandsverwirklichun-

gen auf die Strafzumessung sein. Alle denkbaren Abstufungen der Teildeckung des 

Unrechtsgehalts der zusammentreffenden Tatbestandsverwirklichungen lassen sich in 

diesem Rahmen berücksichtigen bis zur Grenze der Spezialität, bei der der Unrechts-

gehalt der Verwirklichung des generellen Tatbestandes vollständig in der Verwirkli-

chung des speziellen enthalten ist. 

 

Um das Maß der Verwirrung vollzumachen: Die h.L. besteht zwar mit Nachdruck da-

rauf, daß diese Fälle der sogenannten Subsidiarität oder Konsumtion Fälle der Geset-

zeskonkurrenz und nicht der Idealkonkurrenz sind, behandelt sie aber in den Rechts-

folgen genau wie die Idealkonkurrenz. Dazu wird ein Satz von der sogenannten 

„Sperrwirkung des milderen Tatbestandes“ eingeführt, wonach die Mindeststrafe des 

zurücktretenden Gesetzes auch dann nicht unterschritten werden darf, wenn die Min-

deststrafe des verdrängenden Gesetzes niedriger ist.
15

 Natürlich gilt dieser Grundsatz 

nicht für die Spezialität, sonst wäre eine Privilegierung unmöglich. Nebenstrafen und 

Nebenfolgen, die das verdrängte Gesetz vorschreibt oder zuläßt, sind zu verhängen. 

Die Tatsache, daß neben dem verdrängenden Gesetz auch das verdrängte erfüllt wor-

den ist, ist strafschärfend zu berücksichtigen.
16

 Natürlich gilt auch dies alles nicht für 

die Verdrängung der lex generalis durch die lex specialis. Dies ist in Wahrheit der ein-
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zig echte Fall der Gesetzeskonkurrenz, in dem das eine Gesetz durch das andere Gesetz 

wirklich und nicht nur dem Namen nach verdrängt wird.
17

  

 

Die Einordnung der Konsumtion und der Subsidiarität in die Gesetzeskonkurrenz be-

wirkt lediglich, daß das subsidiäre bzw. konsumierte Gesetz im Tenor nicht erscheint. 

Der BGH charakterisiert dies neuerdings als einen „nur optischen Effekt, der im übri-

gen in sich selbst fragwürdig ist, weil er verdeckt, daß für die verhängte Strafe der 

Strafrahmen (des ungenannten Tatbestandes) mit seiner Untergrenze maßgeblich 

bleibt.
18

 Da es im Tenor nicht erscheint, braucht das nur scheinbar verdrängte Gesetz 

auch in der Anklageschrift nicht zu erscheinen und da es in dieser nicht erscheint, 

ergibt sich auch keine Pflicht des Richters aus § 265 StPO direkt, den Angeklagten 

über die Relevanz der konsumierten Tatbestandsverwirklichung zu belehren, sondern 

allenfalls aus § 265 StPO analog
19

.  Die Einordnung der Konsumtion und der Subsidia-

rität in die Gesetzeskonkurrenz führt also nicht nur dazu, daß die Unterscheidung zwi-

schen Gesetzeskonkurrenz und Idealkonkurrenz praktisch wie theoretisch sinnlos 

wird,
20

 sie hat für den Angeklagten ganz praktische prozessuale Nachteile. 

 

 

Vom Sinn und Zweck der Idealkonkurrenz 

 

Außerdem ist jenes Ideal der Idealkonkurrenz, daß die zusammentreffenden Tatbestän-

de ihrem Unrechtsgehalt nach nichts gemeinsam haben sollen,  lebensfremd, und zwar 

sowohl aus tatsächlichen als auch aus rechtlichen Gründen. Abgesehen von vielleicht 

gewissen Zirkusnummern tun die Menschen selten gleichzeitig verschiedene Dinge, 

die inhaltlich nicht miteinander zusammenhängen. Verwirklicht also der Täter gleich-

zeitig oder gar durch ein und dieselbe Körperteilbewegung mehrere Straftatbestände, 

so wird entweder der eine Mittel zur Verwirklichung des anderen oder beide Mittel zur 

Verwirklichung eines gemeinsamen Zwecks sein. Es ist nicht zu erwarten, daß mehrere 

dergestalt zusammentreffende Tatbestände keine Unrechtselemente gemeinsam haben. 
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Die einzelnen Tatbestände sind so konzipiert, daß sie jeweils Mindestvoraussetzungen 

für eine Strafdrohung enthalten. Es wäre erstaunlich, wenn diese Gruppen von Min-

destvoraussetzungen derart gegeneinander abgeschottet wären, daß sie keine gemein-

samen Elemente haben. Auch dies ist zwar eine Idealvorstellung der Strafrechtsdogma-

tik und es sind ganze Bibliotheken geschrieben worden, um beispielsweise zu verhin-

dern, daß Betrug und Diebstahl oder Betrug und Erpressung in Handlungseinheit und 

Erfolgseinheit zusammentreffen. Aber auch dies ist ein falsches Ideal. Es ist vielmehr 

die Regel, daß Tatbestände, die gleichzeitig oder durch dieselbe Körperbewegung ver-

wirklicht werden, auch Unrechtselemente gemeinsam haben. Die Gewalt gegen eine 

Person, die als Mittel einer Wegnahme den Raubtatbestand erfüllt, ist beispielsweise 

gleichzeitig eine Körperverletzung oder die Täuschung, die den Betrugstatbestand er-

füllt, besteht im Gebrauch einer unechten Urkunde. 

 

Dieses Phänomen der teilweisen Identität des Unrechtsgehalts ist es auch, das die ein-

heitliche Bewertung mehrerer Tatbestandsverwirklichungen rechtfertigt, wie sie § 52 

StGB vorschreibt. Die nur äußerliche Beziehung der Körperbewegungsgleichheit oder 

Zeitgleichheit bietet keinen materiellen Grund für eine Bewertungseinheit oder für eine 

Bevorzugung des Täters im Vergleich zum Fall der Realkonkurrenz.
21

   

 

Weil es wie gesagt in der Praxis selten vorkommt, daß ein Täter gleichzeitig mehrere 

gänzlich voneinander unabhängige Unrechtssachverhalte verwirklicht, ist die Gleich-

zeitigkeit ein brauchbares sowie praktisch einfach und sicher handhabbares Indizkrite-

rium für teilweise Unrechtsidentität mehrerer Tatbestandsverwirklichungen. Das gilt 

zwar nicht für Dauerdelikte, aber gerade bei den Dauerdelikten begnügt sich auch die 

h. L.  von der Handlungseinheit nicht mit Gleichzeitigkeit oder Teilidentität von Kör-

perbewegungen. Sie erkennt Handlungseinheit zwischen einem Dauerdelikt und einem 

Zustandsdelikt oder auch einem zweiten Dauerdelikt nur an, wenn eines Mittel der 

Verwirklichung des anderen ist
22

.
 
 Dann aber besteht auch Teilidentität des tatbe-

standsmäßigen Unrechts der beiden Delikte als Erfolgseinheit oder Mitteleinheit
23

. 
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Handlungseinheit bei zeitlicher Diskontinuität 

 

Ist aber die Zeitgleichheit nur ein Indiz für die teilweise Unrechtsidentiät und diese der 

eigentliche Rechtfertigungsgrund für die Bewertungseinheit nach den Regeln der Ide-

alkonkurrenz, so sind Fälle denkbar, in denen Idealkonkurrenz kraft Unrechtseinheit 

zwischen zwei Tatbestandsverwirklichungen vorliegt, obwohl sie nicht gleichzeitig 

geschehen sind. Genau dies sind die Fälle der Erfolgseinheit und dazu gehört die  mit-

bestrafte Nachtat oder Vortat. Hier ist ein wesentlicher Teil des tatbestandsmäßigen 

Unrechts, nämlich der Erfolg identisch, während die deliktischen Mittel, die der Täter 

zur Herbeiführung oder zur Sicherung dieses Erfolges einsetzt, verschiedenen Tatbe-

ständen angehören, beispielsweise dem Diebstahl und dem Betrug. Es ist nach alledem 

kein Grund ersichtlich, diese Erfolgseinheit anders zu behandeln als die Handlungsein-

heit, nämlich als Idealkonkurrenz. Dem scheint aber § 52 entgegenzustehen, der für 

eine einheitliche Strafzumessung ausdrücklich voraussetzt, das mehrere Tatbestände 

„durch ein und dieselbe Handlung“ verwirklicht worden sind.   

 

Den Weg aus diesem Dilemma hat Anfang des Jahrhunderts der heute als Naturalist so 

verschrieene Beling gewiesen. In seiner „Lehre vom Verbrechen“ unterscheidet er von 

der Ausführungshandlung, die Voraussetzung für die Strafbarkeit des Täters ist, noch 

einen Außenbereich bestehend aus Vorbereitungs- und Verwertungshandlungen, der 

ebenfalls Gegenstand strafrichterlicher Beurteilung ist, wenn die Ausführungshandlung 

vorliegt.
24

 Dieser Außenbereich bildet nach Beling den „Rahmen für die Tateinheit“.
25

 

In diesen Außenbereich fallen auch Vorbereitungshandlungen und Verwertungshand-

lungen, also Handlungen die sich auf den tatbestandsmäßigen Erfolg der Haupttat be-

ziehen, diese stehen also mit der Haupttat in Handlungseinheit. Diese Handlungsein-

heit wird aber nicht durch irgendeine wertfreie und unabhängig vom tatbestandsmäßi-

gen Unrecht bestimmte Körperteilbewegung und nicht einmal durch die Einheit der 

Zeit bestimmt, sondern durch die Identität des Erfolges. Um dessentwillen die Hand-

lungen der Vorbereitung und Sicherung zum Außenbereich der Haupttat gehören. Nun 

läßt sich das angestrebte Ergebnis widerspruchsfrei begründen: Die Bestimmung einer 

einzigen Strafe für die Haupttat und die Vortat bzw. Nachtat nach den Regeln der Ide-
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alkonkurrenz. Die Unterscheidung von Kernbereich und Außenbereich, wie Beling sie 

vorgeschlagen hat, macht die Körperbewegungsidentität und auch die zeitliche Kohe-

renz, auf die die h.L. als Identitätskriterium nicht verzichten zu können glaubt, entbehr-

lich. Denn zum Außenbereich der Kernhandlung gehören die Vortat oder Nachtat nicht 

wegen ihrer vollständigen oder teilweisen Körperbewegungsidentität oder ihrer Zeiti-

dentität mit der Haupttat, sondern wegen ihrer Erfolgseinheit. Nicht die Identität einer 

von der Tatbestandsverwirklichung unabhängig und wertfrei bestimmten Handlung 

begründet hier die Unrechtseinheit, sondern die Einheit des Unrechts begründet die 

Einheit der Handlung. 

 

Dagegen wird eingewandt, daß der Verzicht auf die Körperteilbewegung und die zeit-

liche Kontinuität als Kriterium der Idealkonkurrenz mit dem Wortlaut des Gesetzes 

schlechthin nicht vereinbar sei. Indem das Gesetz von ein und derselben Handlung 

spricht, kann es nach dem natürlichen Sprachverständnis nichts anderes meinen, als 

eine Körperteilbewegung.
26

 Die Analysen der Verwendung des Begriffs Handlung und 

der Handlungsbeschreibungen im Alltagssprachgebrauch lehren etwas anderes.
27

 Im 

natürlichen Sprachgebrauch wird eine Handlung in der Regel durch den Erfolg be-

schrieben, den sie verursacht oder verursachen soll. Deshalb kann eine Handlungsbe-

schreibung sowohl aus einer winzigen Körperteilbewegung, wie etwa dem Krümmen 

eines Fingers bei einer Schießhandlung als auch aus einer komplexen, langwierigen 

und zeitlich nicht kontinuierlichen Tätigkeit bestehen, wie etwa bei der Handlung des 

Bauens eines Hauses oder des Schreibens eines Romans. Das Hausbauen oder Roman-

schreiben ist im natürlichen Sprachgebrauch nicht weniger die Beschreibung einer 

Handlung als das Schießen. Es ist also mit dem Wortlaut des Gesetzes gerade dann, 

wenn man ihn im Sinne des natürlichen Sprachgebrauchs interpretiert, durchaus ver-

einbar, die Handlungseinheit auch als Erfolgseinheit zu bestimmen. 

 

 

Die tatbestandliche Handlungseinheit bei 

zeitlicher Diskontinuität 
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Auch die h.L. nutzt diese Elastizität des Handlungsbegriffs, aber nur bei der sog. tatbe-

standlichen Handlungseinheit, während sie bei Verwirklichung verschiedener Tatbe-

stände auf der Identität der Körperteilbewegung als angeblich einziger von Natur aus 

vorgegebener Handlungseinheit besteht. Denn zur tatbestandlichen Handlungseinheit 

werden unter Umständen eine Fülle solcher Körperteilbewegungen zusammengefaßt 

und dabei wird auch auf die zeitliche Kontinuität verzichtet. Nicht nur eine „Tracht 

Prügel“ gilt nur als eine Körperverletzungshandlung, das Ausräumen eines Lagers nur 

als eine Diebstahlshandlung
28

, das Drucken einer großen Zahl falscher Banknoten als 

eine Geldfälschungshandlung, auch das spätere Inverkehrbringen dieses Falschgeldes 

wird mit seiner Herstellung zu  einem einzigen Geldfälschungsdelikt
29

, das Herstellen 

der falschen Urkunde mit ihrem späteren Gebrauch zur Täuschung zu einer Urkunden-

fälschung in sog. tatbestandlicher Handlungseinheit zusammengefaßt
30

. Dabei handelt 

es sich der Sache nach sogar um verschiedene Verhaltensweisen, für die die natürliche 

Sprache gar keine einheitliche Handlungsbeschreibung zur Verfügung stellt, sondern 

nur das Gesetz, in dem es sie unter eine Paragraphenziffer zusammenfaßt. Was die 

Handlung des Herstellens von Falschgeld oder von falschen Urkunden mit der Hand-

lung des Inverkehrbringens verbindet, ist nichts als die Identität des Unrechtserfolges 

der mit beiden Verhaltensweisen angestrebt wird, daß nämlich unechtes Geld oder un-

echte Urkunden als Täuschungsmittel im Rechtsverkehr sind. 

 

Der Unterschied, zwischen diesen Fällen der sog. tatbestandlichen Handlungseinheit 

und den Fällen der straflosen Vor- und Nachtat, der die h.L. dazu veranlaßt, im erste-

ren Fall Handlungseinheit anzunehmen, im letzteren aber Handlungsmehrheit, besteht 

einzig darin, daß im ersteren Fall beide Verhaltensweisen unter der gleichen Paragra-

phenziffer im Gesetz beschrieben sind, im zweiten unter verschiedenen. So soll zwi-

schen der ersten und der dritten Alternative des § 146 Handlungseinheit bestehen, das 

Vorbereitungsdelikt des § 149 aber als straflose Vortat hinter § 146 ganz zurücktre-

ten
31

. 

 

Ganz und gar auf einen zeitlichen Zusammenhang des Handlungsablaufs verzichtete 

die früher h.L. von der fortgesetzten Handlung. Was hier die verschiedenen Verhal-
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tensweisen miteinander verband, war einzig die Gleichheit des Tatbestandes und ge-

wisse im einzelnen umstrittene psychologische Anforderungen im Zusammenhang mit 

der Motivation des Täters.
32

  

 

Mit der faktischen Abschaffung der Rechtsfigur des Fortsetzungszusammenhangs 

durch den BGH
33

, hat das Phänomen der Erfolgseinheit an praktischer Bedeutung ge-

wonnen und ist auch stärker in das Bewußtsein jedenfalls der Praxis gedrungen. Wenn 

der Täter einen Posten Rauschgift einführt und ihn dann an Zwischenhändler oder 

Endverbraucher verkauft, so wurden diese Verkäufe früher als eine fortgesetzte Hand-

lung angesehen. Auch nach Wegfall des Instituts der fortgesetzten Handlung wird aber 

nach wie vor Idealkonkurrenz zwischen diesen Tatbestandsverwirklichungen des § 29 

BTMG angenommen. Die Rechtsprechung bezeichnet dies ziemlich farblos als „Be-

wertungseinheit“
34

, gibt also nicht an, was eigentlich der Grund dafür ist, daß diese 

Tatbestandsverwirklichungen einheitlich bewertet werden müssen. Der Grund besteht 

lediglich darin, daß der Erfolg all dieser Verhaltensweisen identisch ist. Die Einfuhr 

und der Weiterverkauf beziehen sich auf ein und denselben Posten Rauschgift, der 

schließlich in den Verkehr gelangt. Würde man für die Einfuhr, die diesen Erfolg vor-

bereitet und die Verkäufe die ihn herbeiführen, getrennte Strafen auswerfen müssen, so 

müßte man diesen Erfolg mehrfach verwerten. 

 

 

Fazit 

 

Es ist an der Zeit, daß die Theorie von den Konkurrenzen, die nichts anderes ist, als die 

Theorie vom einzelnen wirklichen Verbrechen, das Gegenstand der Strafzumessung 

ist, einen Handlungsbegriff als Grundlage des Verbrechensbegriffs aufgibt, den in der 

übrigen Lehre vom Verbrechen längst niemand mehr ernstnimmt: den Begriff der 

Handlung als unabhängig von den Tatbeständen bestimmte winzige Bewegung eines 

Körperteils aufgrund eines „Willensimpulses“ oder einer „Muskelenervation“ oder 

Kontinuum solcher winzigen Bewegungen, auf die sich alle Merkmale des Verbre-

chens als ihre Eigenschaften beziehen sollen
35

. Schon der angeblich so naturalistische 
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Beling war über ein solches Begriffsverständnis vom konkreten Verbrechen weit hin-

aus. Wenn der Satz richtig ist, Verbrechen ist Handlung, so ist eine Handlung, dasjeni-

ge Verhalten einer Person, mit dem sie einen bestimmten Erfolg anstrebt oder herbei-

führt, unabhängig davon, aus wievielen Bewegungen dieses Verhalten besteht, wie 

viele Körperteile des Täters bewegt werden und ob es zeitlich zusammenhängt. Dies ist 

wie gezeigt auch der alltagssprachliche Handlungsbegriff, während der Begriff der 

sogenannten Elementarhandlung als Körperteilbewegung aufgrund eines „einzigen 

Willensimpulses“ oder einer „Muskelenervation“, einem längst überholten Wissen-

schaftsideal des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts angehört und der Alltagsspra-

che wie dem Alltagsverständnis durchaus fremd ist.   Auf der  Grundlage dieses natür-

lichen Handlungsbegriffs lassen sich die oben aufgezeigten zahlreichen Friktionen und 

Widersprüche beseitigen, die die h.L. in sich aufnehmen muß, um dem Phänomen der 

Erfolgseinheit, d.h. der Identität des tatbestandsrelevanten Unrechts im Ergebnis eini-

germaßen gerecht zu werden. 
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